
Sachverhalt, Begründung, finanzielle Auswirkung: siehe nächste Seite 

 

Stadt Braunschweig  TOP 

   
Der Oberbürgermeister Drucksache Datum 
FB Finanzen (FB20) 17365/15 18.02.2015 
0200.11   
 
 
2. Ergänzung zur Vorlage  

Beratungsfolge 
 

Sitzung 
 

Beschluss 
 

 Tag Ö N ange-
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siert 

            
Rat 24.02.2015 X      
 
Beteiligte Fachbereiche / 
Referate / Abteilungen 

Beteiligung  
des Referates 0140 

Anhörungsrecht 
des Stadtbezirksrats 

Vorlage erfolgt aufgrund Vor-
schlag/Anreg.d.StBzR 

   112, 113, 114, 120, 
213, 212, 211, 131, 
132, 221, 222, 223, 
224, 310, 321, 322, 
323, 331, 332 

  

                

   Ja X Nein  X Ja  Nein   Ja X Nein 
                

 
 
Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Haushaltssatzung der Stadt Braunschweig für das Haus haltsjahr 2015  
 
 
 
„Beschlussvorschlag  unverändert.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis: 
 
Diese Vorlage wird nur einmal versandt. Sie dient  
somit als Beratungsunterlage in allen o. g. Gremien. 
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Begründung: 
 
Der Verwaltungsausschuss (VA)  hat die Vorlage „Haushaltssatzung der Stadt Braunschweig 
für das Haushaltsjahr 2015“ (Drucksache Nr. 17365/15) einschließlich 1. Ergänzung in seiner 
Sitzung am 17. Februar 2015 beraten. In seiner Empfehlung ist er den Beratungsergebnissen 
des Finanz- und Personalausschusses gefolgt bzw. hat die in der Anlage 0 aufgeführten Anträ-
ge  behandelt. Die Ergebnisse sind ebenfalls in der Anlage 0 aufgeführt. 
 
Die Übersicht unter Ziffer 3.4.2 Mittelfristige Finanzplanung auf Seite 14 der Hauptvorlage erhält 
dadurch folgende Fassung: 
 

in Mio. € 2014 2015 2016 2017 2018 

Finanzmittelveränderung -41,4 -50,4 -34,0 -19,3 -2, 0 
Zahlungsmittelbestand am Ende 
des Haushaltsjahres 114,2 63,8 29,8 10,5 8,5 

 
Zudem wird der letzte Satz der Ziffer 3.2 Finanzhaushalt 2015 von Seite 13 der Hauptvorlage 
wie folgt verändert: 
 
„Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich durch die einberechneten Fraktions- und 
Stadtbezirksratsanträge um 550 T€.“ 
 
Auf Basis dieser Veränderungen ist die als Anlage 1 beigefügte Haushaltssatzung 2015 erstellt 
worden. 
  
Die Beantwortungen zu zwei Fragen, die im Finanz- und Personalauschuss gestellt wurden, 
sind in der Anlage 2.1 aufgeführt. 
 
Weiterhin sind die in der Hauptvorlage vom 9. Februar 2015 fehlende Anlage 3 (Gesamtergeb-
nishaushalt) und Anlage 4 (Gesamtfinanzhaushalt) beigefügt. 
 
 
 
I. V. 
 
 
gez. 
 
Geiger 
 
 
Anlage 0  Anträge der Fraktionen/Ansatzveränderungen  mit den Ergebnissen der  

Einzelabstimmung im Verwaltungsausschuss 
Anlage 1  Entwurf der Haushaltssatzung 2015 
Anlage 2.1 Beantwortung von Anfragen aus dem FPA 
Anlage 3  Gesamtergebnishaushalt 
Anlage 4  Gesamtfinanzhaushalt  
 





Anlage 3 


Haushaltsplan 2015


Stadt Braunschweig


Erträge und Aufwendungen
Ergebnis


2013


Ansatz


2014


Ansatz


2015


Planung


2016


Planung


2017


Planung


2018


- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro -


1 Steuern und ähnliche Abgaben 341.112.128,66 376.645.500 357.626.300 374.426.300 388.726.300 399.126.300


2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 120.002.108,97 115.330.260 131.586.100 135.459.890 137.520.920 139.276.162


3 Auflösungserträge aus Sonderposten 14.801.257,90 15.316.985 15.198.282 15.172.838 15.270.939 15.370.988


4 Sonstige Transfererträge 9.420.976,47 8.847.100 8.853.700 8.890.148 8.927.325 8.965.245


5 Öffentlich-rechtliche Entgelte 32.260.672,75 32.680.100 33.142.100 33.496.537 33.775.067 34.112.522


6 Privatrechtliche Entgelte 9.953.812,48 8.927.300 8.555.600 9.281.446 9.329.211 9.467.903


7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 122.395.677,08 124.820.300 129.849.880 129.978.961 131.231.089 136.919.702


8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 4.777.879,22 6.746.400 9.772.300 2.721.400 2.681.400 2.641.400


9 Aktivierte Eigenleistungen 1.663.838,76 1.524.479 1.439.352 1.362.100 1.207.000 1.366.700


10 Bestandsveränderungen


11 Sonstige ordentliche Erträge 18.490.158,57 22.874.850 19.318.500 19.412.189 19.211.265 19.100.732


12 Summe ordentliche Erträge 674.878.510,86 713.713.274 715.342.114 730.201.809 747.880.515 766.347.655


13 Aufwendungen für aktives Personal 167.261.997,90 160.415.429 152.371.057 156.358.061 165.738.984 168.614.693


14 Aufwendungen für Versorgung 17.170.416,23 17.173.800 19.116.900 19.551.521 19.844.795 20.142.468


15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.366.879,15 50.251.950 56.010.300 48.958.511 45.978.246 45.267.447


16 Abschreibungen 31.074.557,74 35.562.327 30.628.242 38.132.890 41.924.892 47.739.772


17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.343.942,38 8.710.900 8.803.300 9.885.046 9.414.992 9.016.339


18 Transferaufwendungen 221.795.432,60 253.598.310 265.049.600 265.548.186 273.477.119 275.896.613


19 Sonstige ordentliche Aufwendungen 172.764.612,01 180.429.450 182.835.400 184.884.303 186.084.582 187.563.336


20 Überschuss gemäß § 15 Abs. 5 GemHKVO 15.100.672,85 7.571.108 527.316 6.883.292 5.416.905 12.106.987


21 Summe ordentliche Aufwendungen 674.878.510,86 713.713.274 715.342.114 730.201.809 747.880.515 766.347.655


22
Ordentliches Ergebnis


(Zeilen 12 - 21 + 20)
15.100.672,85 7.571.108 527.316 6.883.292 5.416.905 12.106.987


Gesamt-Ergebnishaushalt      


Ordentliche Erträge


Ordentliche Aufwendungen







Anlage 3 


Haushaltsplan 2015


Stadt Braunschweig


Erträge und Aufwendungen
Ergebnis


2013


Ansatz


2014


Ansatz


2015


Planung


2016


Planung


2017


Planung


2018


- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro -


Gesamt-Ergebnishaushalt      


23 Außerordentliche Erträge 7.102.604,33 1.255.300 1.880.500 491.500 491.500 491.500


24 Außerordentliche Aufwendungen 7.187.419,35 694.000 1.870.000 370.000 370.000 370.000


25 Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO 0,00 561.300 10.500 121.500 121.500 121.500


26 Summe aus Zeile 24 + 25 7.187.419,35 1.255.300 1.880.500 491.500 491.500 491.500


27
Außerordentliches Ergebnis 


(Zeilen 23 - 24)
-84.815,02 561.300 10.500 121.500 121.500 121.500


28
Jahresergebnis (Zeilen 22 + 27)


Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)
15.015.857,83 8.132.408 537.816 7.004.792 5.538.405 12.228.487


29
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr 


gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO


Voraussichtlicher Bestand der 


Überschussrücklagen am Ende des 


Haushaltsjahres


227.798.154,49 235.930.562 236.468.378 243.473.170 249.011.574 261.240.061


Zusätzlich zu den lt. Muster vorgesehenen Zeilen folgt eine Darstellung der Überschussrücklagen.







Anlage 3 


Haushaltsplan 2015


Stadt Braunschweig


Erträge und Aufwendungen
Ergebnis


2013


Ansatz


2014


Ansatz


2015


Planung


2016


Planung


2017


Planung


2018


- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro -


Gesamt-Ergebnishaushalt      


Abbau der Haushaltsreste 2014 0 -2.891.000 -1.505.000 -1.475.000


Jahresergebnis


Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)


(mit vorläufigem Jahresergebnis 2014)


15.015.858 -19.800.000 537.816 4.113.792 4.033.405 10.753.487


Voraussichtlicher Bestand der 


Überschussrücklagen am Ende des 


Haushaltsjahres 


(mit vorläufigem Jahresergebnis 2014)


227.798.154,49 207.998.154 208.535.970 212.649.762 216.683.167 227.436.654


In den folgenden Darstellungen werden der Abbau der Haushaltsreste und die sich dadurch ergebenden Jahresergebnisse sowie die Bestände der 


Überschussrücklagen unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresergebnisses 2014, das voraussichtlich rd. -19,8 Mio € betragen wird,  aufgezeigt.








Anlage 4 


Haushaltsplan 2015


Stadt Braunschweig Gesamt-Finanzhaushalt      


Ergebnis


2013


Ansatz


2014


Ansatz


2015


Planung


2016


Planung


2017


Planung


2018


- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro -


1 Steuern und ähnliche Abgaben 336.934.354,60 376.645.500 357.626.300 374.426.300 388.726.300 399.126.300


2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 120.085.810,50 115.330.260 131.586.100 135.459.890 137.520.920 139.276.162


3 Sonstige Transfereinzahlungen 8.697.391,39 8.847.100 8.853.700 8.890.148 8.927.325 8.965.245


4 Öffentlich-rechtliche Entgelte 31.966.428,58 32.680.100 33.142.100 33.496.537 33.775.067 34.112.522


5 Privatrechtliche Entgelte 10.147.968,22 9.029.500 8.674.800 9.400.646 9.448.411 9.587.103


6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 124.681.587,49 124.820.300 129.849.880 129.978.961 131.231.089 136.919.702


7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 4.770.131,35 6.746.400 9.772.300 2.721.400 2.681.400 2.641.400


8
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger 


Vermögensgegenstände


9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 21.132.739,88 27.095.800 20.325.700 20.511.389 20.310.465 20.199.932


10
= Summe der Einzahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit
658.416.412,01 701.194.960 699.830.880 714.885.271 732.620.976 750.828.367


11 Auszahlungen für aktives Personal 142.579.284,62 141.616.600 144.711.900 147.982.266 150.202.191 152.454.635


12 Auszahlungen für Versorgung 17.730.382,88 17.173.800 19.116.900 19.551.521 19.844.795 20.142.468


13
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und 


für geringwertige Vermögensgegenstände
44.212.773,29 50.251.950 56.010.300 48.958.511 45.978.246 45.267.447


14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 6.592.714,77 8.710.900 8.803.300 9.885.046 9.414.992 9.016.339


15 Transferauszahlungen 224.157.575,62 253.598.310 265.049.600 265.548.186 273.477.119 275.896.613


16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 176.741.140,39 184.761.300 185.890.300 186.081.203 187.281.482 188.760.236


17
= Summe der Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit
612.013.871,57 656.112.860 679.582.300 678.006.732 686.198.826 691.537.738


18
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 


10 - 17)
46.402.540,44 45.082.100 20.248.580 36.878.540 46.422.150 59.290.629


Einzahlungen und Auszahlungen


Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit







Anlage 4 


Haushaltsplan 2015


Stadt Braunschweig Gesamt-Finanzhaushalt      


Ergebnis


2013


Ansatz


2014


Ansatz


2015


Planung


2016


Planung


2017


Planung


2018


- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro -


Einzahlungen und Auszahlungen


19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 7.650.534,42 4.607.100 3.302.500 2.600.800 1.569.300 1.228.300


20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 3.777.167,35 8.593.700 3.408.300 7.323.600 4.593.500 7.643.000


21 Veräußerung von Sachvermögen 4.671.810,05 2.836.000 3.826.000 1.758.000 1.616.000 1.626.000


22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 82.000,00 300.000 300.000 300.000 300.000 900.000


23 Sonstige Investitionstätigkeit 451.319,80 320.000 354.300 3.308.800 367.000 375.000


24
= Summe der Einzahlungen aus 


Investitionstätigkeit
16.632.831,62 16.656.800 11.191.100 15.291.200 8.445.800 11.772.300


25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.778.948,85 2.255.000 2.609.100 4.667.000 2.284.400 2.059.800


26 Baumaßnahmen 51.185.905,43 56.288.700 49.460.400 50.675.700 48.200.100 48.550.600


27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 8.548.070,86 7.719.000 6.987.200 7.638.700 5.016.700 5.596.700


28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 4.254.321,60 4.302.000 5.413.000 4.624.000 4.787.000 5.387.000


29 Aktivierbare Zuwendungen 9.211.829,93 4.613.400 3.714.600 4.557.600 4.411.700 4.580.800


30 Sonstige Investitionstätigkeit


31
= Summe der Auszahlungen aus 


Investitionstätigkeit
74.979.076,67 75.178.100 68.184.300 72.163.000 64.699.900 66.174.900


32
Saldo aus Investitionstätigkeit


(Zeilen 24 - 31)
-58.346.245,05 -58.521.300 -56.993.200 -56.871.800 -56.254.100 -54.402.600


33
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag


(Zeilen 18 + 32)
-11.943.704,61 -13.439.200 -36.744.620 -19.993.260 -9.831.950 4.888.029


Einzahlungen für Investitionstätigkeit


Auszahlungen für Investitionstätigkeit







Anlage 4 


Haushaltsplan 2015


Stadt Braunschweig Gesamt-Finanzhaushalt      


Ergebnis


2013


Ansatz


2014


Ansatz


2015


Planung


2016


Planung


2017


Planung


2018


- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro -


Einzahlungen und Auszahlungen


34
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren 


Darlehen für Investitionstätigkeit
7.863.100 21.167.800 7.871.500 479.800


35


Auszahlungen; Tilgung von Krediten und 


Rückzahlung von inneren Darlehen für 


Investitionstätigkeit


8.262.380,45 24.500.600 29.477.400 16.240.200 6.085.500 4.523.100


36
Saldo aus Finanzierungstätigkeit


(Zeilen 34 - 35)
-8.262.380,45 -16.637.500 -8.309.600 -8.368.700 -5.605.700 -4.523.100


37
Summe der Salden aus Zeile 33 und 36


(= Ergebnis Finanzhaushalt)
-20.206.085,06 -30.076.700 -45.054.220 -28.361.960 -15.437.650 364.929


38


Voraussichtlicher Bestand an 


Zahlungsmitteln am Anfang des 


Haushaltsjahres


175.638.530,38 155.432.445 125.355.745 80.301.525 51.939.565 36.501.915


39


Voraussichtlicher Bestand an 


Zahlungsmitteln am Ende des 


Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)


155.432.445,32 125.355.745 80.301.525 51.939.565 36.501.915 36.866.844


Saldo aus haushaltsunwirksamen


Vorgängen (lt. Jahresabschluss 2012)
100.882,42


39/1


Voraussichtlicher Bestand an 


Zahlungsmitteln am Ende des 


Haushaltsjahres einschl.


haushaltsunwirksamer Vorgänge


155.533.327,74 125.456.628 80.402.408 52.040.447 36.602.798 36.967.726


Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit







Anlage 4 


Haushaltsplan 2015


Stadt Braunschweig Gesamt-Finanzhaushalt      


Ergebnis


2013


Ansatz


2014


Ansatz


2015


Planung


2016


Planung


2017


Planung


2018


- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro -


Einzahlungen und Auszahlungen


Abbau der Haushaltsreste, die zum 


Jahresabschluss 2014 gebildet werden


(ohne verbleibende Haushaltsreste in Höhe von 


rd. 43 Mio. €)


-5.309.000 -5.591.000 -3.892.000 -2.396.000


39/2


Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln 


am Ende des Haushaltsjahres unter 


Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses 


für 2014


155.533.327,74 114.207.115 63.843.895 29.890.935 10.561.285 8.530.214


Zum Jahresabschluss 2014 werden voraussichtlich Haushaltsreste in Höhe von rd. 60 Mio. € gebildet. In den folgenden Darstellungen werden der teilweise Abbau 


dieser Haushaltsreste und die sich dadurch ergebenden Bestände an Zahlungsmitteln zum Ende der Haushaltsjahre unter Berücksichtigung des vorläufigen 


Jahresergebnisses 2014, das rd. -41,3 Mio. € beträgt,  aufgezeigt. Darin wurde als Sondereffekt ein von der Bundesanstalt für Arbeit erst in den ersten 


Januartagen für das Jahr 2014 abgebuchter Betrag von rd. 3,9 Mio. € berücksichtigt. Nach derzeitiger Planung bleiben nicht abgebaute Reste in Höhe von rd. 43 


Mio. € am Ende des Planungszeitraums bestehen.








Anlage 0 


Anträge der Fraktionen/
Ansatzveränderungen 


mit den Ergebnissen der 
Einzelabstimmung im VA


(Anträge bzw. Ansatzveränderungen,
für die keine Beschlussempfehlung


des Finanz- und Personalausschusses vorliegt)


Stand: 18. Februar 2015 


2. Ergänzungsvorlage







Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 178 neu 


Teilhaushalt: FB 20 


Strategisches Ziel FB 20 Sockelbetrag liquide Mittel 


„Es wird ein weiteres Strategisches Ziel des FB 20 Finanzen wie folgt eingefügt: 
"Erhalt bzw. Aufbau eines Sockels an liquiden Mitteln am Ende des Finanzplanungszeit-
raums in Höhe von 20 Mio. EUR"“ 


Begründung: 


erfolgt mündlich. 


Ausschussempfehlung: 


Abstimmungsergebnis Antrag somit


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 
FPA am 29.01.2015 Der Antrag wurde nach der FPA-Sitzung eingereicht. 


VA am 17.02.2015 


Stellungnahme der Verwaltung: 


Auf die Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag der Piraten-Fraktion - Nr. 40 wird verwie-
sen. Durch einen ausgeglichenen Finanzhaushalt oder einen bestimmten Sockel an liquiden 
Mitteln wird keine Aussage über die finanzielle Haushaltslage getroffen. Eine Zielsetzung wie 
oben beantragt kann auf verschiedene Art und Weise erreicht werden. Dazu gehören z. B. 
die Deckelung der Aufwandsseite, die Stärkung der Ertragsseite oder auch eine Veranschla-
gung von Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen. Letzteres würde der ange-
strebten Vermeidung einer Neuverschuldung zuwiderlaufen. 


Eine Ausweitung der derzeitigen Formulierung des Strategischen Zieles 1 des Fachberei-
ches 20 „Erreichen eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes und Vermeidung einer Neu-
verschuldung“ ist nicht notwendig.   


X







Antrag der CDU-Fraktion - Nr. 179 neu 


Teilhaushalt: FB 20 / Ref. 0630 


Einführung einer Wettbürosteuer 


„Der Rat der Stadt Braunschweig begrüßt die Möglichkeit mit einer Wettbürosteuer die Spiel-
sucht einzudämmen und bittet die Verwaltung daher, die Einführung einer Wettbürosteuer 
vorzubereiten. 


Vor einem entsprechenden Beschluss des Rates der Stadt Braunschweig wird die Verwal-
tung gebeten, die Datenbestände über Wettbüros, Wettannahmestellen sowie Internetdienst-
leister zu vervollständigen. Dieses bedeutet zum einen, dass durch den Fachbereich Bür-
gerservice und Öffentliche Sicherheit (FB32) die während des früheren Verbots von Wettbü-
ros entstandenen Einrichtungen überprüft und korrekt in das o.g. Schema eingeordnet wer-
den. Zum anderen heißt das, dass durch das Referat Bauordnung die 20 bekannten Wettan-
nahmestellen und -büros baurechtlich überprüft und ebenfalls in das o.g. Schema einsortiert 
werden. 


Ergänzend wird das Rechtsreferat um eine Prognose gebeten, inwieweit diese Satzung als 
gerichtsfest nach Niedersächsischem Verwaltungsrecht eingeschätzt wird. 


Darüber hinaus wird die Verwaltung gebeten die nachträgliche Aufnahme der Wettbüros und 
Wettannahmestellen in das Steuerungskonzept Vergnügungsstätten auf ihre Sinnhaftigkeit 
hin zu überprüfen und ggf. vorzubereiten.“ 


Begründung: 


erfolgt mündlich. 


Ausschussempfehlung: 


Abstimmungsergebnis Antrag somit


dafür dagegen Enth. angenommen abgelehnt 
FPA am 29.01.2015 Der Antrag wurde nach der FPA-Sitzung eingereicht. 


VA am 17.02.2015 X







Anlage  0, Auszug aus Anlage 2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018) 2. Ergänzung zur Vorlage "Haushaltssatzung 2015"


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Teilhaushalt 66 - Tiefbau und Verkehr


26
Baumaßnahmen


(Veränderungen)
550.000 450.000 100.000 0 0 0


175 5E.66 NEU Lamme / Verlängerung der 


Buslinie 418


CDU


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 340.000 0 340.000 0 0 0 0


Veränderung 340.000 340.000 0 0 0 0


BA 340.000 340.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


FPA 340.000 340.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


Zur Sitzung des FPA wurde die Mitteilung "Verlängerung der 


Buslinie 418 nach Lamme - Sachstandsbericht -" (DS 14205/15) 


vorgelegt. Nach den neusten Erkenntnissen belaufen sich die 


Gesamtkosten für den Straßenbau auf rund 550.000 €. Die von der 


Verkehrs-GmbH kalkulierten Betriebskosten von rund 200.000 € 


sind hier nicht berücksichtigt.


Aufgrund der Komplexität der Sach- und Kostenlage wurde 


vereinbart eine Beschlussfassung erst im VA vorzunehmen.


VA erledigt durch Beschlussfassung zu Antrag 175 Neu (Neu)


Antragsteller /


Ausschuss


Mittel zur Weiterführung der Buslinie 418 nach Lamme


Realisierung der Variante 1 aus der Mitteilung der Verwaltung (DS-


Nr. 13202/13) zur Weiterführung  der Buslinie 418 nach Lamme.


Anmerkung der Verw.:


Soweit die noch ausstehende Planung unproblematisch verläuft, 


könnte die Maßnahme mit Rechtskraft des Haushaltes 2015 


ausgeschrieben werden. Der Baubeginn wäre damit etwa ab 


September möglich, hängt aber maßgeblich von der Freibadsaison 


ab. Die Umsetzung der Maßnahme zum Schuljahresbeginn 


2015/2016 ist somit nicht möglich. Der Bau der Haltestelle wäre 


zuwendungsbedingt erst in 2016 möglich. Die Höhe der zu 


erwartenden Zuwendungen liegt bei etwa 25.000 €. Die genaue 


Höhe ist erst im Verlauf der weiteren Planung abschätzbar. Die 


Gesamtkosten von 600.000 € (2015: 400.000 €, 2016: 200.000 €) 


beziehen sich auf die Lösungsvariante mit Busschleuse und 


Busbetrieb von 7 bis 19 Uhr. Sie beinhaltet die Verstärkung und 


Verbreiterung der derzeit nur ca. 4m breiten Straße zwischen B1 


und Raffteichbad.


Die im CDU-Antrag genannten Gesamtkosten sind jedoch 


nicht auskömmlich. Es wird mit Gesamtkosten von 550.000 € 


gerechnet. Die Verkehrs-GmbH hat Betriebskosten für die 


Verlängerung der Buslinie in Höhe von jährlich 200.000 € 


angegeben. 


1







Anlage  0, Auszug aus Anlage 2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018) 2. Ergänzung zur Vorlage "Haushaltssatzung 2015"


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


175 


Neu


5E.66 NEU Lamme / Verlängerung der 


Buslinie 418


CDU


(Neu) bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 550.000 0 450.000 100.000 0 0 0


Veränderung 550.000 450.000 100.000 0 0 0


VE 2016: 0 VE 2016 neu: 100.000 VE 2016 Veränderung: 100.000


VA 550.000 450.000 100.000 0 0 0 angenommen


Die Begründung wurde wie oben dargestellt angepasst 


(Streichung eines Satzes). 


Mittel zur Weiterführung der Buslinie 418 nach Lamme


Realisierung der Variante 1 aus der Mitteilung der Verwaltung (DS-


Nr. 13202/13) zur Weiterführung  der Buslinie 418 nach Lamme.


Dieser neue Antrag ersetzt den bestehenden IP-Antrag (Nr. 175) 


und basiert in der aktualisierten Kostenschätzung auf der Mitteilung 


der Verwaltung zum Finanz- und Personalausschuss am 29. 


Januar 2015 (DS-Nr. 14205/15). Diese sieht eine Verstärkung der 


bisherigen Straße für den dauerhaften Einsatz von Bussen vor. 


Eine Verbreiterung der Straße, wie zunächst von der Verwaltung 


vorgesehen, wird für die Weiterführung der Buslinie 418 nicht 


benötigt und wird daher abgelehnt.


Deckungsmittel stehen, wie in der Mitteilung mit der DS-Nr. 


14205/15 genannt, durch Haushaltsausgabereste aus dem Projekt 


5E.660065 "Salzdahlumer Straße" in ausreichender Höhe zur 


Verfügung.


Grundsätzlich dient die Weiterführung der Buslinie 418 nach 


Lamme der besseren ÖPNV-Anbindung des gesamten Ortes an 


die Innenstadt, aber vor allem der besseren Erreichbarkeit der IGS 


in der Weststadt durch Lammer Kinder und Jugendliche.


Anmerkung der Verw.:


Die von der Verkehrs-GmbH kalkulierten Betriebskosten von rund 


200.000 € sind hier nicht berücksichtigt.
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Anlage  0, Auszug aus Anlage 2.5.1.1


Haushaltslesung 2015 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2014 - 2018) 2. Ergänzung zur Vorlage "Haushaltssatzung 2015"


Lfd. 


Nr.


Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Antragsteller /


Ausschuss


5E.66 NEU Lamme / Verlängerung der 


Buslinie 418


SB 321


bisher 0 0 0 0 0 0 0


neu 600.000 0 400.000 200.000 0 0 0


Veränderung 600.000 400.000 200.000 0 0 0


BA 600.000 400.000 200.000 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


FPA 550.000 550.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


Zur Sitzung des FPA wurde die Mitteilung "Verlängerung der 


Buslinie 418 nach Lamme - Sachstandsbericht -" (DS 14205/15) 


vorgelegt. Nach den neusten Erkenntnissen belaufen sich die 


Gesamtkosten für den Straßenbau auf rund 550.000 €. Die von der 


Verkehrs-GmbH kalkulierten Betriebskosten von rund 200.000 € 


sind hier nicht berücksichtigt.


Aufgrund der Komplexität der Sach- und Kostenlage wurde 


vereinbart eine Beschlussfassung erst im VA vorzunehmen.


VA erledigt durch Beschlussfassung zu Antrag 175 Neu (Neu)


Mittel für die Umsetzung der Verlängerung der Buslinie 418 nach 


Lamme;  die Umsetzung der Maßnahme soll mit Beginn des 


Schuljahres 2015/2016 abgeschlossen sein.


Anmerkung der Verw.:


Soweit die noch ausstehende Planung unproblematisch verläuft, 


könnte die Maßnahme mit Rechtskraft des Haushaltes 2015 


ausgeschrieben werden. Der Baubeginn wäre damit etwa ab 


September möglich, hängt aber maßgeblich von der Freibadsaison 


ab. Die umsetzung der Maßnahme zum Schuljahresbeginn 


2015/2016 ist somit nicht möglich. Der Bau der Haltestelle wäre 


zuwendungsbedingt erst in 2016 möglich. Die Höhe der zu 


erwartenden Zuwendungen liegt bei etwa 25.000 €. DIe genaue 


Höhe ist erst im Verlauf der weiteren Planung abschätzbar. Die 


Gesamtkosten von 600.000 € (2015: 400.000 €, 2016: 200.000 €) 


beziehen sich auf die Lösungsvariante mit Busschleuse und 


Busbetrieb von 7 bis 19 Uhr. Sie beinhaltet die Verstärkung und 


Verbreiterung der derzeit nur ca. 4m breiten Straße zwischen B1 


und Raffteichbad.


Die Verkehrs-GmbH hat Betriebskosten für die Verlängerung 


der Buslinie in Höhe von jährlich 200.000 € angegeben. 


3







Anlage 0, Auszug aus Anlage 2.5.2.1
Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018 2. Ergänzung zur Vorlage "Haushaltssatzung 2015"


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Teilhaushalt 20 - Finanzen


Brandschutzmaßnahmen (incl. Deckungsmaßnahmen)


17


Summe der Auszahlungen aus laufender 


Verwaltungstätigkeit


(Veränderungen)


-600.000 -600.000 0 0 0 0


3 4S.210013 FB 20: Instandhaltungen Grundvermögen


NEU bisher 7.902.500 4.859.200 749.500 764.600 764.600 764.600 0


neu 7.802.500 4.859.200 649.500 764.600 764.600 764.600 0


Veränderung -100.000 -100.000 0 0 0 0


FPA -100.000 -100.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


VA -100.000 -100.000 0 0 0 0 angenommen


5 4S.210036 FB 20: Programm Instand. Städt. Kitas / San.


NEU bisher 13.354.471 9.974.471 845.000 845.000 845.000 845.000 0


neu 13.254.471 9.974.471 745.000 845.000 845.000 845.000 0


Veränderung -100.000 -100.000 0 0 0 0


FPA -100.000 -100.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


VA -100.000 -100.000 0 0 0 0 angenommen


6 4S.210065 FB 20: Global Instandhaltung Schulen


NEU bisher 6.770.000 2.120.000 1.200.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 0


neu 6.670.000 2.120.000 1.100.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 0


Veränderung -100.000 -100.000 0 0 0 0


FPA -100.000 -100.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


VA -100.000 -100.000 0 0 0 0 angenommen


Ausschuss


Reduzierung der Mittel für Hochbauinstandhaltungen für städtische 


Gebäude zur Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen


Reduzierung der Mittel für Hochbauinstandhaltungen für städtische 


Gebäude zur Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen


Reduzierung der Mittel für Hochbauinstandhaltungen für städtische 


Gebäude zur Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen an 


städtischen Gebäuden
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Anlage 0, Auszug aus Anlage 2.5.2.1Haushaltslesung 2015 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2014 - 2018 2. Ergänzung zur Vorlage "Haushaltssatzung 2015"


Lfd. Nr.
Position / 


Projekt-Nr.
Projektdefinition


Gesamt-


kosten


Plan und


Ist


Vorjahre


2015 2016 2017 2018
Restbedarf


ab 2019
Bemerkungen


in € in € in € in € in € in € in €


Ausschuss


7 4S.400024 FB 40: Global - Umbauten an Schulen


NEU bisher 3.017.500 977.500 510.000 510.000 510.000 510.000 0


neu 2.917.500 977.500 410.000 510.000 510.000 510.000 0


Veränderung -100.000 -100.000 0 0 0 0


FPA -100.000 -100.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


VA -100.000 -100.000 0 0 0 0 angenommen


8 4S.660006 FB 66: Instandhaltungen Gemeindestraßen


NEU bisher 15.394.200 10.077.800 1.329.100 1.329.100 1.329.100 1.329.100 0


neu 15.294.200 10.077.800 1.229.100 1.329.100 1.329.100 1.329.100 0


Veränderung -100.000 -100.000 0 0 0 0


FPA -100.000 -100.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


VA -100.000 -100.000 0 0 0 0 angenommen


9 4S.670007 FB 67: Unterh. v. Grün- und Spielanlagen


NEU bisher 11.478.585 6.520.185 1.256.700 1.233.900 1.233.900 1.233.900 0


neu 11.378.585 6.520.185 1.156.700 1.233.900 1.233.900 1.233.900 0


Veränderung -100.000 -100.000 0 0 0 0


FPA -100.000 -100.000 0 0 0 0 ohne Beschlussempfehlung passieren lassen


VA -100.000 -100.000 0 0 0 0 angenommen


Reduzierung der Mittel für Grüninstandhaltungen zur Finanzierung 


von Brandschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden


Reduzierung der Mittel für funktionale Umbauten in Schulen zur 


Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen an städtischen 


Gebäuden


Reduzierung der Mittel für Straßenunterhaltungen zur Finanzierung 


von Brandschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden
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Haushaltssatzung der Stadt Braunschweig 


für das Haushaltsjahr 2015 


Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Stadt Braunschweig in der Sitzung am 24. Februar 2015 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2015 beschlossen: 


§ 1


Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird 


1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag


1.1 der ordentlichen Erträge auf 715.342.114 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 715.342.114 Euro 


1.3 der außerordentlichen Erträge auf 1.880.500 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 1.880.500 Euro 


2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag


2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 699.830.880 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 679.582.300 Euro 


2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 11.191.100 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 68.184.300 Euro 


2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 21.167.800 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 29.477.400 Euro 


festgesetzt. 


Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes


732.189.780 Euro 
777.244.000 Euro 


§ 1 a


Der Haushaltsplan der Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement für 
das Haushaltsjahr 2015 wird 


1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag


1.1 der ordentlichen Erträge auf 70.378.700 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 71.376.900 Euro 


1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0 Euro 


2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag


2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 70.378.700 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 71.245.400 Euro 


Anlage 1
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2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 


 
347.700 Euro 


2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
   
festgesetzt. 
 


 


Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 


 
70.378.700 Euro 
71.593.100 Euro 


 
 
Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Stadtentwässerung für das Haushaltsjahr 2015 wird 


 
1. im Ergebnishaushalt 


mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 


 


1.1 der ordentlichen Erträge auf 62.289.200 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 


 
63.286.100 Euro 


1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  1.700.000 Euro 
   
2. im Finanzhaushalt 


mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 


 


2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 52.506.900 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 


 
57.088.100 Euro 


2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 


 
642.500 Euro 


2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
   
festgesetzt. 
 


 


Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 


 
52.506.900 Euro 
57.730.600 Euro 


 
 
Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2015 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 


mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 


 


1.1 der ordentlichen Erträge auf 42.565.100 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 


 
42.882.200 Euro 


1.3 der außerordentlichen Erträge auf   0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0 Euro 
   
2. im Finanzhaushalt 


mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 


 


2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 41.500.500 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 


 
44.508.600 Euro 


2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0  Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 321.000 Euro 
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2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0  Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 51.400 Euro 
   
festgesetzt. 
 


 


Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 


 
41.500.500 Euro 
44.881.000 Euro 


 
 


§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 


§ 2 a 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Sonderrechnung des 
Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement nicht veranschlagt. 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Sonderrechnung 
Stadtentwässerung nicht veranschlagt. 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Sonderrechnung Ab-
fallwirtschaft nicht veranschlagt. 
 
 


§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
 


59.168.100 Euro 
 
festgesetzt. 
 
 


§ 3 a 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden für die Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Ge-
bäudemanagement nicht veranschlagt. 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden für die Sonderrechnung Stadtentwässerung nicht veranschlagt. 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft nicht veranschlagt. 
 
 


§ 4 
 
Liquiditätskredite werden nicht beansprucht. 
 


 
§ 4 a 


 
In der Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement werden Liquiditäts-
kredite nicht beansprucht. 
 
In der Sonderrechnung Stadtentwässerung werden Liquiditätskredite nicht beansprucht. 
 
In der Sonderrechnung Abfallwirtschaft werden Liquiditätskredite nicht beansprucht. 
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§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
 


1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) 
 
  320 v. H. 
 
1.2 für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) 
 
  450 v. H. 


 
2. Gewerbesteuer 


 
 450 v. H. 


 
 
 


§ 6 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und über- und außerplanmäßige Ver-
pflichtungsermächtigungen sind im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG bzw. § 119 Abs. 5 NKomVG un-
erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50.000 Euro nicht übersteigen. 
 
Ferner sind als nicht erheblich anzusehen, Beträge (unbegrenzt), 
 
• die der Verrechnung zwischen den Teilhaushalten dienen, 


 
• die wirtschaftlich durchlaufend sind, 


 
• die auf Grund von Aufgabenverlagerungen und der Ausgliederung von Aufgaben aus dem Haus-


halt zu haushaltsneutralen Umsetzungen von Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen 
und Auszahlungen zwischen den Teilhaushalten führen, 
 


• die der Verwendung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen dienen, 
 


• die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen, 
 


• die zur Deckung von Kosten der Geldbeschaffung, zur Tilgung von Darlehen oder für abschluss-
technische Buchungen notwendig sind, 
 


• die der Auflösung von Deckungsreserven dienen. 
 
 
Braunschweig, den 24. Februar 2015 
 
 
Der Oberbürgermeister 
 
 
 
 Siegel 
 
___________________________________ 
Markurth 
 
 








Anlage 2.1 


Anfragen/Anregungen zum Haushalt 2015 


Beantwortung von Fragen aus der 
Sitzung des Finanz- und 


Personalauschusses


Stand: 18. Februar 2015 


2. Ergänzungsvorlage
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